
Schalteröffnungszeiten der Gemeindeverwaltung am
Dienstagnachmittag, 25. März 2025

Am Dienstagnachmittag, 25. März 2025 führen wir für die Mitarbeitenden der Gemein-

deverwaltung, der Bereiche Werkdienst und ARA, der Gemeindeschule und des Spor-

ting Park eine interne Weiterbildung durch, weshalb der zentrale Empfang im Gemein-

dehaus ab 15.30 Uhr geschlossen wird. Der Entsorgungshof und der Sporting Park

haben normal geöffnet.

Ab Mittwoch, 26. März 2025 stehen wir Ihnen zu den üblichen Öffnungszeiten gerne

wieder zur Verfügung.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Alkoholtestkäufe 2025

Mit Testkäufen in der Gastronomie und im Detailhandel wurde auch dieses Jahr

getestet, ob die gesetzlichen Bestimmungen bei der Abgabe von Alkohol und

Tabak an Jugendliche eingehalten werden.

Wie in den Jahren davor wurde die Abgabe von Alkohol getestet. Die Jugendlichen

dürfen erst nach vollendetem 16. Altersjahr Bier und 18. Altersjahr Spirituosen konsu-

mieren.

Die Resultate der Tests vom März 2025 präsentieren sich wie folgt. Von zehn geteste-

ten Betrieben haben vier Betriebe Alkohol an die Testpersonen verkauft. Bei den fehl-

haften Betrieben wurde nicht nach dem Ausweis gefragt. Im Vorjahr 2024 fielen die

Testkäufe deutlich besser aus.

Dieses Jahr wurden zum ersten Mal Tabak Testkäufe durchgeführt. Von sechs getes-

teten Betrieben haben zwei Betriebe Tabak an die Testpersonen verkauft. Bei den

fehlhaften Betrieben wurde nicht nach dem Ausweis gefragt.
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Jugendschutz- und Personalschulungen

Die Einwohnergemeinde Engelberg sensibilisiert jedes Jahr aufs Neue die lokalen Be-

triebe und deren Mitarbeiter und führt jeweils im Dezember Schulungen über die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz und Alkoholverkauf durch. Diese sind

durch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus dem Gastgewerbe, der Hotellerie sowie

dem Detailhandel jeweils sehr gut besucht. Auch die Vereine, welche Anlässe in En-

gelberg organisieren, werden zu diesen Schulungen eingeladen.

Folgende gesetzliche Bestimmungen haben die Betriebe zu befolgen:

 Kein Alkohol (ohne Ausnahme) an Jugendliche unter 16 Jahren (gemäss Art. 18

des Obwaldner Gastgewerbegesetzes).

 Keine gebrannten Wasser (Spirituosen, Alcopops, usw.) an Jugendliche unter 18

Jahren (gemäss Art. 41 Abs. 1 Lit. i des Bundesgesetzes über die gebrannten

Wasser).

 Kein Tabak (ohne Ausnahme) an Jugendliche unter 18 Jahren (gemäss Art. 23

des Tabakproduktegesetzes).

Die Teilnehmer werden auch jeweils darauf geschult bei jungen Erwachsenen, wo

man das Alter nicht abschätzen kann, immer den Ausweis zu verlangen.

Wir danken allen Betrieben für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, womit

sie einen wertvollen Beitrag für den Jugendschutz in Engelberg leisten.

Bereich Gesundheit

Gemeindeschreiber Roman Schleiss

Tabak-Testkauf

bestanden

nicht bestanden

Alkohol-Testkauf

bestanden

nicht bestanden
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Raumplanung, Ortsplanung; Zonenplanänderung Winter-
sportzone Beschneiung Langlaufloipen, Schanzenareal,
Bänzenrüti, Parzellen Nrn. 14, 381, 382, 383, 405, 639,
1770 und 2529. Orientierung der Bevölkerung gemäss
Art. 6 der Verordnung zum Baugesetz.

Die Schneesicherheit für den Wintersport in Engelberg nimmt mit der Klimaverände-

rung zunehmend ab. Der Wintersport hat für Engelberg seit jeher eine grosse Bedeu-

tung. In den letzten Jahren musste nicht nur einmal für das weltbekannte Skispringen

in Engelberg der Schnee von auswärts zugeführt werden. Der Langlaufsport hat in En-

gelberg in den letzten Jahren deutlich an Interesse und Zulauf gewonnen und ist aus

Engelberg nicht mehr wegzudenken. Laufend werden Investitionen getätigt, um die

Anlagen auf zeitgemässes Niveau zu bringen und zu halten. Seit 2018 bzw. 2019 wird

mit zeitlich befristeten Bewilligungen die Loipe mit mobilen Leitungen und Einrichtun-

gen beschneit. Um die Beschneiung künftig weiterführen zu können, ist eine Winter-

sportzone für die fixen, im Boden verbleibenden Installationen erforderlich. Zuletzt,

nach einer Pilotprojektphase, wurde im 2023/2024 eine Snowfarminganlage im Gebiet

Eienwäldli erstellt, was dank der Grundeigentümerin Kloster Engelberg möglich wurde.

Mit der technischen Beschneiung kann bei den entsprechenden Temperaturen Situati-

onen mit ausbleibenden oder in zu kleinen Mengen fallenden Schnee entgegengewirkt

werden und der Schneesport im Dorf für die Wintersaison gesichert werden. Die vor-

gesehene Erweiterung der Wintersportzone im Bereich obere Erlen ist nicht flächen-

deckend. Die Erweiterung der bestehenden Wintersportzone soll sich möglichst auf

den Bereich der vorgesehenen technischen unterirdischen Bauten und Anlagen be-

schränken. Um die festen Installationen für eine technische Beschneiung Richtung

Eien weiterführen zu können, wird die Wintersportzone WI von der Wyden entlang der

Engelberger Aa Richtung Eien weitergeführt, dort geht auch die bestehende Langlauf-

loipe durch.

Die Zonenplanänderung "Wintersportzone, Beschneiung Langlaufloipen, Schan-

zenareal, Bänzenrüti" wurde dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht und die Orientie-

rung der Bevölkerung wird parallel zur Vorprüfung durchgeführt. Gemäss Art. 6 der

Verordnung zum Baugesetz ist die Bevölkerung vor der öffentlichen Auflage zu orien-

tieren. Diese Orientierung (Mitwirkung) dauert vom Donnerstag, 20. März 2025 bis

Freitag, 4. April 2025. Während dieser Zeit können die entsprechenden Akten im Ge-

meindehaus, Dorfstrasse 1 (Anmeldung beim zentralen Empfang im 1. Stock), Montag

bis Donnerstag von 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr, Freitag
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von 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr eingesehen und Anregun-

gen gemacht werden. Die Unterlagen sind auch auf der Homepage der Einwohnerge-

meinde Engelberg oder auf dem Digitalen Dorfplatz von Crossiety einsehbar.

Anregungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten: Einwohnergemeinderat

Engelberg, Dorfstrasse 1, 6391 Engelberg / kanzlei@gde-engelberg.ch.

Einsprachen sind erst während der öffentlichen Auflage möglich. Diese wird zu einem

späteren Zeitpunkt separat publiziert.

Baugesuche und Sonderbewilligungen

Nachstehende Baugesuche werden gemäss Verordnung zum Baugesetz vom 7. Juli

1994 (Bauverordnung) Art. 29 Abs. 2 während zehn Tagen beim Bauamt Engelberg

öffentlich aufgelegt. Gleichzeitig werden die benötigten Sonderbewilligungen ange-

zeigt. Einsprachen gegen die beantragte Baubewilligung oder gegen die Sonderbewil-

ligung sind bis 31. März 2025 schriftlich und begründet, im Doppel an den Einwohner-

gemeinderat Engelberg, Dorfstrasse 1, 6390 Engelberg, einzureichen (Bauverordnung

Art. 31, 36 und 37).

Gesuchsteller

Bauvorhaben

Zonen

Ort

Schutzgebiete

Johannes und Esther Flückiger-Hawker, Oberberg-

strasse 69, 6390 Engelberg

Fassaden Sanierung, Ersatz Elektroheizung, Anbau Technik-

raum und Überdachung Eingang

W2A

Parzellen Nrn. 2111, 2110, Oberbergstrasse 69, GB Engel-

berg

Gewässerschutzbereich Au

Gesuchsteller

Bauvorhaben

Zonen

Ort

Schutzgebiete

Naturgefahren

Hotel Bellevue Engelberg AG, Bahnhofstrasse 10,

6390 Engelberg

Projektänderung: Aluminiumverkleidung / Umbau Hotel

Terminus

W3

Parzelle Nr. 161, Bahnhofstrasse 10, GB Engelberg

Gewässerschutzbereich Au

Ue0, Ue1, Ue6
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Öffnungszeiten Entsorgungshof Wyden

Montag, Dienstag 08.00 Uhr bis 11.45 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Mittwoch ganzer Tag geschlossen
Donnerstag, Freitag 08.00 Uhr bis 11.45 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 09.00 Uhr bis 11.45 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Ausserhalb dieser Öffnungszeiten kann Kehricht via Presscontainer und Grüngut via
Mulde entsorgt werden. Das Astmaterial und das Grüngut werden separat gesammelt.
An Sonn- und Feiertagen bleibt der Entsorgungshof geschlossen.

Wir bitten die Öffnungszeiten einzuhalten.


